
Anlage I zur SV IX/334 





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 27.07.2015 bezüg-
lich der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Schleestraße“ im 
Ortsteil Holtwick; 
Anlage I zur SV IX/334 
 
 
Der Hinweis auf die im nördlichen Umfeld des Änderungsbereichs vorhandenen gewerbli-
chen und landwirtschaftlichen Nutzungen wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung wurde gutachterlich nachgewiesen, dass durch die Entwicklung 
von Wohnbauflächen im nördlichen Bereich keine Immissionskonflikte ausgelöst werden. 

 
Der Hinweis auf die für die Erschließung der Flächen erforderlichen wasserrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren wird zur Kenntnis genommen. Diese werden im Nachgang der Bebau-
ungsplanaufstellung durchgeführt. 

 
Die Bedenken der Unteren Landschaftsbehörde hinsichtlich der Aussagen des Landschafts-
planes Rosendahl und der ökologischen und artenschutzrechtlichen Bedeutung des Ände-
rungsbereichs werden zur Kenntnis genommen.  
Die Gemeinde Rosendahl hat in den vergangenen Jahren im Ortsteil Holtwick vorrangig die 
Innenverdichtung der vorhandenen Wohngebiete betrieben. Dabei konnten im geringen Um-
fang jeweils einzelne Grundstücke für eine Bebauung nutzbar gemacht werden. 
Diese Maßnahmen der Innenverdichtung reichen jedoch, wie in der Begründung zur Flä-
chennutzungsplanänderung bereits ausgeführt, nicht aus, um die Nachfrage nach Baugrund-
stücken in Holtwick zu decken. 
Vor diesem Hintergrund besteht für die Gemeinde Rosendahl keine Alternative zur Inan-
spruchnahme weiterer bisher unbebauter Flächen zur Deckung des nach wie vor bestehen-
den Bedarfs nach Baugrundstücken.  
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird die Kompensation der mit der Planung 
verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sichergestellt. Der Anregung, eine vertiefen-
de artenschutzrechtliche Prüfung zu dem Bebauungsplan vorzunehmen, wurde gefolgt.  
Als Ergebnis dieser Prüfung werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung vorgezo-
gene Kompensationsmaßnahmen festgelegt, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
als Folge der Bauleitplanung zu vermeiden.  

 
Der Hinweis, dass die Wasserversorgung der Einzelgrundstücke vorrangig durch Anbindung 
an das öffentliche Netz erfolgen sollte, wird zur Kenntnis genommen.  
Der Hinweis, dass Eigenwasserversorgungsanlagen in wasserrechtlicher Hinsicht mit der 
Unteren Wasserbehörde des Kreises Coesfeld abzustimmen sind, wird ebenfalls zur Kennt-
nis genommen. 
Der Hinweis, dass die Nutzung von Erdwärme ebenfalls in wasserrechtlicher Hinsicht mit der 
Unteren Wasserbehörde des Kreises Coesfeld abzustimmen ist, wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Anregungen werden berücksichtigt. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

  



 
 


